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1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers 

1.1 Badegewässer ID 
AT2250006200310010 
 

1.2 Badegewässer Name 
Silbersee, Gralla 
 

1.3 Badegewässer Kurzname 
SILBERSEE, Leibnitz 
 

1.4 Verantwortlichkeiten von nationalen und lokalen Behörden 
Landeshauptmann: Koordinierung und Kontrolle aller Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Badegewässer; 
Bezirksverwaltungsbehörde: Überwachung der Qualität der Badegewässer; Verhängung eines 
Badeverbots. 
 

1.5 Allgemeines zum Badegewässer 

Der Silbersee liegt im Talboden des Sulmtales westlich der Bezirkshauptstadt Leibnitz. Er ist von seinem 
Nachbarsee, dem Sulmsee durch einen Damm getrennt. Südöstlich fließt der Fluss Sulm vorbei. Im 
nördlichen Teil des Arials befindet sich eine bis zum Teichufer reichende Wochenendhausanlage. 
Der Teich wurde in den Jahren 1967 bis 1968 im Zuge der Verlegung der Sulm an deren rechten Talrand 
mittels Dämmen errichtet. Gespeist wird er primär durch eine Entnahme aus dem Muggenaubach. Weiters 
bestehen eine Brunnenanlage am Ufer der Sulm, über die zusätzlich Grundwasser sowie uferfiltriertes 
Oberflächenwasser aus der Sulm entnommen werden kann, sowie eine Zuleitung aus dem 
Kogelgrabenbach. 
 

1.6 Name der zuständigen Behörde 
Bezirkshauptmannschaft (BH) Leibnitz 
 

1.7 Kontaktinformationen für die zuständige Behörde 
Kadagasse 12 
8430 Leibnitz 
Tel.: 0345282911-0 
E-Mail: bhlb@stmk.gv.at 
 

1.8 Letzte Aktualisierung des Badegewässerprofils 

Die letzte Aktualisierung erfolgte 2023. 
 

1.9 Nächste Aktualisierung des Badegewässerprofils  
Die nächste Aktualisierung erfolgt gemäß Badegewässerverordnung. 
 

1.10 Gründe für die Aktualisierung 

- 
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1.11 Betrieb des Badestrands beim Badegewässer: öffentlich oder 
privat? 

Prasser Gastgewerbe Betriebe KG, Seggauberg 184, 8430 Seggauberg 
 

1.12 Mitgliedsstaat 

Österreich 
 

1.13 Bundesland 

Steiermark 
 

1.14 Politischer Bezirk 

Leibnitz 
 

1.15 Gemeinde 

Seggauberg 
 

1.16 Name des Flusses, Sees, Übergangs- oder Küstengewässers 

Silbersee 
 

1.17 Lage des Badegewässers im Mitgliedsstaat 

 
 

1.18 Die Lage der Überwachungsstelle (Probenahmestelle, 
„Badestelle“) 

Koordinaten der Probenahmestelle im Bezugssystem ETRS89: 
 

Länge Breite 
15,512982032 46,7738624238 

 
In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich der größten Dichte an badenden Personen. 
Dieser Bereich wird auch als 'Badezone' bezeichnet. 
 

2 Beschreibung der physikalischen, geographischen und 
hydrologischen Charakteristika des Badegewässers: 

2.1 Beschreibung des Badestrands (landseitige Zone) 
☐schlammig, sumpfig 
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☐sandig, kiesig 
☐steinig 
☒grasbewachsen 

 
☐natürlich 
☐halb natürlich 
☒künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Der Badestrand besteht aus einer Liegewiese. Holzstege und Treppen sind vorhanden. 
 

2.2 Beschreibung der Uferzone (wasserseitige Zone) 

☒schlammig 
☐Sand, Kies 
☒Steine 

 
☐natürlich 
☐halb natürlich 
☒künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Die Uferzone ist durch massive Steine gesichert und weist teilweise schlammiges Substrat auf. Das Ufer ist 
nahezu durchgehend mit Pflanzen bewachsen. 
 

2.3 Länge der zum Baden verfügbaren Uferlinie 

Die Länge der verfügbaren Uferlinie beträgt ca. 1000m. 
 

2.4 Mittlere Tiefe des Badegewässers 

Derzeit liegen keine Angaben über die mittlere Tiefe vor. 
 

2.5 Maximale Tiefe des Badegewässers 

Derzeit liegen keine Angaben über die maximale Tiefe vor. 
 

2.6 Duschen, Toiletten 

Duschen und Toiletten mit Kanalanschluss sind vorhanden. 
 

2.7 Abfallentsorgung 

Ein Abfallentsorgungssystem ist vorhanden. 
 

2.8 Verbot oder Erlaubnis von Hunden und anderen Haustieren am 
Badegewässer 

Hunde und andere Haustiere sind am Badegewässer verboten. 
 

2.9 Andere Freizeitaktivitäten am Badegewässer 

Der Teich wird neben dem Badebetrieb für die Sportfischerei genutzt. 
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2.10 Maximale tägliche Zahl der Badegäste an einem Tag in der 
Hochsaison  

Derzeit liegen keine Angaben über die maximale tägliche Zahl der Badegäste des Teiches vor. 

2.11 Sonstiges 

 
 

2.12 Einflussbereich des Badegewässers 
Das hydrologische Einzugsgebiet des Badegewässers hat eine Gesamtgröße von 20,2 km2. Der Badesee 
selbst liegt auf einer Seehöhe von ca. 269 m. Bedingt durch die Speisung aus dem Muggenaubach und dem 
Kogelgrabenbach sind die Einzugsgebiete dieser Gewässer dem Einflussbereich zuzurechnen. Bedingt durch 
die zusätzliche Entnahme aus der Sulm bzw. aus dem Uferfiltrat der Sulm, kann ein Einfluss durch dieses 
Gewässer nicht ausgeschlossen werden. 
 

2.13 Hydrologische Charakteristik des Einzugsgebiets 
(Quellen: [5]) 
 
Im Einzugsgebiet selbst befinden sich keine Niederschlagsmessstellen. In der näheren Umgebung sind 
jedoch die Folgenden vorhanden: 
 

Messgerät HZB Nr. Bezeichnung errichtet aufgelassen 
Ombrometer 112375 Leibnitz/Sulm 1895 nein 

 
Über die Expertenapplikation http://ehyd.gv.at/ können mittels Selektion der soeben genannten 
Messstellen weitere Messstellen (z.B. auch für Lufttemperatur) identifiziert und auch ausgewertet werden. 
 

2.14 Code der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1000 
 

2.15 Name der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Donau 
 

2.16 Code des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1500 
 

2.17 Name des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Mur 
 

2.18 Code des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 

http://ehyd.gv.at/
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2.19 Name des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL. 
 

2.20 Typologische Beschreibung des Oberflächenwasserkörpers in dem 
das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Silbersee ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß EU-WRRL. Der Badeteich liegt in der 
Bioregion Grazer Becken und Grabenland und ist somit Teil der Ökoregion Dinarischer Westbalkan. Eine 
weitere Charakterisierung ist derzeit nicht möglich. 
 

2.21 Ökologischer und chemischer Zustand des 
Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Silbersee ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß EU-WRRL, daher ist eine Bewertung des 
ökologischen und chemischen Zustands gemäß WRRL nicht möglich. 
 

2.22 Ökologischer und chemischer Zustand anderer 
Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich 
des Badegewässers die eine Quelle für Verschmutzungen sein 
können 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Im Einflussbereich des Badegewässers befinden sich die folgenden Oberflächenwasserkörper: 
 
AT802600001 Muggenaubach Unterlauf 
AT802600003 Muggenaubach Mittellauf 
AT802600004 Muggenaubach Oberlauf 
AT802790103 Sulm 
 
Zwei dieser Oberflächenwasserkörper verfehlen aktuell den Zielzustand gemäß WRRL hinsichtlich 
stofflicher Belastungen. 
 

2.23 Wassererneuerungszeit des Sees 
(Quellen: [1]) 
 
Die Wassererneuerungszeit ist unbekannt. 
 

2.24 Tägliche künstliche Wasserspiegelschwankungen 

Am gegenständlichen Badegewässer treten keine täglichen, künstlichen Wasserspiegelschwankungen auf. 
 

2.25 Wassertemperatur 
Derzeit liegen keine Angaben über die Wassertemperaturen des Teiches vor. 
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2.26 Lagekarte des Badegewässers 
Die nachstehende Lagekarte zeigt das Badegewässer sowie die Probenahmestelle (+) im Maßstab 1:10000. 
 

 
(Quellen: [6])  
 
In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich mit der größten Dichte an badenden 
Personen. Dieser Bereich („Badezone“) ist in der nachstehenden Karte blau schraffiert. 
 

 
© Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

3 Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungen die das 
Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen 
können 

3.1 Mikrobiologische Badegewässerqualität der vergangenen 5 Jahre 

2018 2019 2020 2021 2022 
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3.2 Beschreibung möglicher Korrelationen und Regelmäßigkeiten bei 
der Überschreitung der Leitwerte bzw. der Grenzwerte  

Diesbezügliche Regelmäßigkeiten sind nicht bekannt. 
 

3.3 Punktquellen im Einflussbereich des Badegewässers 
(Quellen: [1], [4]) 
 
Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Punktquellen (kommunale 
Einleiter mit mehr als 2000 Einwohnerwerten (EW) oder industrielle Einleiter) die das Badegewässer 
beeinträchtigen könnten.  
In den Muggenaubach leiten die ARA St. Nikolai i.S. mit 1300 EW sowie drei weitere häusliche Kläranlagen 
ein. 
 

3.4 Diffuse Quellen im Einflussbereich des Badegewässers 
(Quellen: [3]) 
 
Die Verteilung der Landnutzung im Einflussbereich des Badegewässers ist die folgende (Auswertung nach 
CORINE Landcover Level 1): 
 

Bebaute Flächen Feuchtflächen Landwirtschaft 
Wälder und 
naturnahe 

Flächen 
Wasserflächen 

3,1% 0% 57% 38,8% 1,1% 
 
In der unmittelbaren Umgebung des Badegewässers dominiert die Nutzung Landwirtschaft. 
 
Der Einflussbereich des Badegewässers ist überwiegend durch Landwirtschaft sowie Wälder und naturnahe 
Flächen geprägt. 
 
Die landwirtschaftlichen Flächen könnten (z.B. bei Nutzung zur Viehbeweidung oder als Anbauflächen) 
Quellen für mikrobiologische Verschmutzungen des Badegewässers sein. Viehbeweidung bringt direkte 
Fäkalausscheidungen mit sich, Ackerflächen werden möglicherweise mit tierischen Ausscheidungen 
gedüngt. Zu Belastungen kommt es hier vor allem im Zuge von starken Regenfällen. 
 
Von Wäldern und naturnahen Flächen könnten (ebenfalls im Zuge von Niederschlagsereignissen) hygienisch 
relevante Keime in Gewässer eingetragen werden. Solche Keime können natürlicherweise in Böden 
vorkommen und etwa auch von Säugetieren (z.B. Wildtieren) ausgeschieden werden. 
 
Bebaute Flächen könnten etwa durch Fehlanschlüsse in der Kanalisation bzw. durch undichte Stellen in 
selbiger zu mikrobiologischen Belastungen führen. Zusätzlich kommen Oberflächenentwässerungen im 
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besiedelten Bereich als Belastungsursachen in Frage. Auch hier ist vor allem im Zuge von Regenereignissen 
mit entsprechenden Einträgen in die Gewässer zu rechnen. 
 

3.5 Oberflächenwasserkörper im Einflussbereich des Badegewässers, 
die eine Verschmutzungsquelle sein können 

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich zwei Oberflächenwasserkörper, die 
eine Verschmutzungsquelle hinsichtlich stofflicher Belastungen sein könnten: 
 
Zustand hinsichtlich allgemein physikalisch-chemischer Parameter mäßig: 
AT802600003 Muggenaubach Mittellauf 
AT802600004 Muggenaubach Oberlauf 
 

3.6 Bewertung der Verschmutzungsursachen hinsichtlich ihrer 
potenziellen Effekte auf die Qualität des Badegewässers 

Punktquellen: 
Im Einflussbereich des Badegewässers befinden sich Punktquellen im Sinne von Einleitungen aus 
Kläranlagen. Eine Beeinflussung kann daher nicht ausgeschlossen werden. 
 
Diffuse Quellen: 
Mikrobiologische Verschmutzungen aus diffusen Quellen sind aufgrund der Beschaffenheit des 
Einzugsgebiets (überwiegende Landwirtschaft und Wälder und naturnahe Flächen) grundsätzlich möglich. 
Die Bewertungsrückschau des Badegewässers deutet jedoch nicht auf solche Einträge hin. 
 
Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet: 
Der Muggenaubach wie auch der Kogelgrabenbach könnte eine Verschmutzungsquelle hinsichtlich 
mikrobiologischer Quellen sowie stofflicher Belastungen sein. 
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3.7 Kartendarstellungen 
Physikalische, geographische und hydrologische Eigenschaften sowie Eigenschaften zur Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen sind 
nachfolgend in 2 Karten dargestellt. Die nun folgende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen und Wasserkörper. 
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Die nachstehende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen, Oberflächengewässer und Landnutzung.
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4 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von 
Cyanobakterien, Makroalgen und (marinem) Phytoplankton 

4.1 Daten zu Nährstoffen und anderen relevanten limnologischen 
Parametern, sowie zum Auftreten von Cyanobakterien bzw. 
Makroalgen 

Der Badesee wurde seitens der Gewässeraufsicht des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 
in den Jahren 2011 und 2012 jeweils an vier Terminen limnologisch untersucht. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. 
 

 
*Mittelwerte aus Tiefenprofil 
 

4.2 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von 
Cyanobakterien bzw. Makroalgen 

Der Silbersee ist grundsätzlich als eutrophes (nährstoffreiches) Gewässer anzusprechen. Zusätzlich 
zur Eutrophierungsgefahr wurden bereits Massenvermehrungen von Algen anhand von Chlorophyll-A 
Messungen beobachtet. 
 

5 Falls die Bewertung der Verschmutzungsursachen zeigt, dass die 
Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung (weniger als 72 
Stunden) besteht 

5.1 Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der erwarteten 
kurzzeitigen Verschmutzung 

Kurzzeitige Verschmutzungen sind im Zuge von kurzen, heftigen aber auch von länger andauernden 
Regenfällen möglich. Solche Regenfälle bringen temporär stets Einträge von Keimen und anderen 
Stoffen in die Gewässer. Häufig treten kurzzeitige Verschmutzungen bei Regenfällen, welche 
unmittelbar an sommerliche Schönwetterperioden angrenzen, auf und dauern etwa 2 bis (maximal) 3 
Tage. Die jährliche Häufigkeit solcher Ereignisse ist wetterabhängig und daher schwer 
vorauszusehen. Schönwetterperioden bringen für sich bereits erhöhte mikrobiologische Belastungen 
durch Autokontamination wegen der hohen Zahl an Badenden Personen. Hohe Temperaturen 
begünstigen die Keimvermehrung zusätzlich. 
 

5.2 Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen 
Verschmutzungsursachen einschließlich der ergriffenen 

CHLOROPHYLL A* GESAMTPHOSPHOR* PH-WERT* SICHTTIEFE 
SOLL < 40 µg/l SOLL < 20 µg/l SOLL < 9 SOLL > 2 m

31.03.2011 24,8 61,5 8,9 0,7
06.06.2011 23,2 92,0 7,9 0,5
30.08.2011 49,1 84,0 8,7 0,4
21.11.2011 21,9 28,5 8,1 Grund
30.05.2012 15,0 32,5 8,1 1,0
12.07.2012 57,5 51,4 8,6 0,3
23.08.2012 27,0 86,5 8,3 0,5
16.10.2012 37,2 53,5 7,3 0,2

Silbersee

Silbersee

ENTNAHME-
DATUM



 
 
 

 

17 
 

Bewirtschaftungsmaßnahmen und dem Zeitplan für die 
Beseitigung der Verschmutzungsursachen 

Sonstige Verschmutzungen sind nicht vorhanden. Im Anlassfall werden jedoch folgende Maßnahmen 
ergriffen: 
• Verständigung der Gewässeraufsicht 
• Verständigung der BH Leibnitz 
• Außerplanmäßige (gewässerpolizeiliche) Probenahme für relevante Parameter 
• Badeverbot bei Überschreitung von Grenzwerten 
• Sanierungs- und Vorbeugungsmaßnahmen 
• Freigabe des Badegewässers bei einwandfreiem Befund 
 

5.3 Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene 
Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Angabe der für diese 
Maßnahmen zuständigen Stellen und der Einzelheiten für 
eine Kontaktaufnahme 

Derzeit sind keine Bewirtschaftungsmaßnahmen für das Gewässer notwendig. Im Anlassfall werden 
durch die BH Leibnitz (bzw. Amtsarzt/ Amtsärztin) die folgenden Maßnahmen ergriffen: 
• Wasserpolizeiliche Maßnahmen: Außernatürliche Probenahme für chemisch/bakteriologische 
Parameter 
• Gesundheitspolizeiliche Maßnahmen: Badeverbot bei Überschreitung von Grenzwerten 
• Verständigung der Gewässeraufsicht 
• Anordnung von Sanierungsmaßnahmen 
• Freigabe des Badegewässers bei einwandfreiem Befund 
 
Die BH Leibnitz bzw. der Amtsarzt/die Amtsärztin sind erreichbar unter: 
Telefon: +43 (3452) 82911-0 
FAX: +43 (3452) 82911-550 
E-Mail: bhlb@stmk.gv.at 
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